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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §77 Abs1;

1. BAO § 77 heute

2. BAO § 77 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Abgabep8ichtiger ist jeder, mit dem die Abgabenbehörde im Hinblick auf eine möglicherweise gegebene

Abgabenschuld im Rahmen eines Abgabenverfahrens in Verbindung tritt oder in Verbindung treten kann.
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